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Vernehmiassung zur Änderung der Verordnung des WBF über die Pflichtlagerhaltung
von Nahrungs- und Futtermitteln — Stellungnahme Kanton Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. April 2023 wurden die Kantone eingeladen, zur Vernehmlassung zur Än
derung der Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln eine Stel
lungnahme einzureichen. Der Regierungsrat des Kantons Zug hat die Volkswirtschaftsdirektion
mit der direkten Erledigung beauftragt. Gerne nehmen wir wie folgt zu den Änderungen Pflicht-
lagerhaltung Stellung:

Der Kanton Zug begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen bei der Pflichtlagerhaltung. Wir ver
trauen den Fachkräften des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und For
schung, die Pflichtlagerhaltung im Bereich der Nahrungs- und Futtermittel im Sinne der Schwei
zer Bevölkerung und Landwirtschaft an die veränderten Umständen anzupassen.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
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Zustellung per E-Mail an:
- vernehmassugbwI.admin.ch (PDF und Word)
- Gesundheitsdirektion (info.qds@zq.ch) (PDF)
- Landwirtschaftsamt (infoiwa@ zgch) (PDF)
- Bernhard Neidhart, Leiter KZWL (bernhard.neid hart © zg.ch) (PDF)
- Staatskanzlei (infostaatskanzei@zq.ch) (PDF) mit Auftrag zur Veröffentlichung auf der

Homepage (Word und PDF)


